
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/5/2 RAO44/50,
RAO37/49 - GZ vom OGH vergeben

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1950

Norm

RAO 1868 §6

Rechtssatz

Nr 44/50 vom 2.5.1950

Die Tätigkeit eines richterlichen Militärjustizbeamten bei einem Wehrmachtsgericht ist nicht der Tätigkeit als

stimmführender Rat eines Gerichtshofes gleichzuhalten.

Entscheidungstexte

RAO 37/49

Entscheidungstext SON 13.10.1949 RAO 37/49

RAO 44/50

Entscheidungstext SON 02.05.1950 RAO 44/50

Veröff: SZ 23/123 = AnwBl 1950,55/19
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